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betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Müller und Genossen vom 1. März 1990, Nr. 

5045/J-NR/1990. "Ausbaumaßnahmen am Flughafen 

Innsbruck" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

l 

Zu den Fraoen 1 und 2: 

t" ~91.(f/AB 

1990 -04- 20 
zu 5D4S' IJ 

"Ist es richtig, daß es interministerielle Gespräche Uber den 

gegenwärtigen und zukünftigen Stellenwert von Flughäfen, auch 

des Flughafens Innsbruck. gegeben hat?" 

"Wenn ja, sind Sie bereit. die Position des Flughafens 

Innsbruck in Gegenwart und Zukunft zu skizzieren?" 

Es ist richtig, daß zwischen Vertretern meines Ministeriums 

und Vertretern des Bundesministeriums für Finanzen Gespräche 

über die künftige Entwicklung der ~sterreichischen Flughäfen 

begonnen haben. Abschließende Beurteilungen über die zu­

künftige Position des Flughafens Innsbruck sind daher zur 

Zeit noch nicht möglich. 

Zu Frage 3: 

"Würden Sie im Zusammenhang mit nottoJendigen Maßnahmen für 

"mehr Sicherheit für Radfahrer und FUßgänger" aus der Sicht 

Ihres Ressorts und im Sinne eines möglicherweise vorliegenden 

Konzeptes einer Startbahnverlängerung zustimmen?" 

Unter den von Ihnen angesprochenen Maßnahmen für mehr Sicher­

heit für Radfahrer und FUßgänger sind wohl jene Uberlegungen 

zu verstehen. daß die Teilbereiche des Geh- und Fahrweges 

unmittelbar westlich der Piste 08 des Flughafens Innsbruck 
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die aus luftfahrtbeh6rdlicher Sicht ein Luftfahrthindernis 

darstellen verlegt werden sollen. Damit wird die unmittelbare 

Gefährung der Wegbenutzer durch Abgasstr6mungßn startender 

und landender Verkehrsflugzeuge verhindert. 

Eine gleichzeitige Verlängerung der Piste wUrde den Intenti~ 

onen dieser Baumaßnahmen zuwiderlaufen. 

Zu Frage 4: 

"Hat die Flughafenbetriebsgesellschaft bei Ihrem Ressort 

bereits um eine Baubewilligung im oben dargestellten Sinn 

angesucht?" 

Ein Ansuchen um Bewilligung einer Pistenverlängerung liegt 

nicht vor, vielmehr hat der Aufsichtsrat der Tiroler Flug­

hafenbetriebsges.m.b.H. in seiner Sitzung vom 27.3.1990 aus­

drUcklich festgestellt, daß allfällige Baumaßnahmen am west­

lichen Pistenende nicht zu einer Startbahnverlängerung fUhren 

dürfen. 

Zu Fraue 5: 

"Sind Sie der Auffassung, daß der Flughafen Innsbruck eine 

Intensivierung des Flugverkehrs verkraften kann'?" 

Der Flugbetrieb am Flughafen Innsbruck ist durch eine bereits 

sehr hohe Belastung an wenigen Tagen (Incoming-Charter an den 

Winterwochenenden, die in einzelnen Bereichen an der Kapa­

zitätsgrenze lie~en dUrften) gekennzeichnet. An den übrigen 

Betriebszeiten wären Verkehrsausweitungen aus der Sicht der 

gegenwärtigen Betriebsanlagen m6glich. 

Hiezu kann seitens meines Ressorts allerdings keine Aussage 

gemacht werden. da dies von kommerziellen Erwägungen abhängt, 

die allein in der Verantwortung des Flugplatzhalters gelegen 

sind. 
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Zu Fraae 6: 

"KHnnen Sie ausschließen. daß der Draken i~ n~chster Zunkunft 

in Innsbruck landen wird?" 

Diese Frage kann von meinem Ressort nicht beantwortet werden, 

da diese Frage ausschließlich in den Zuständigkeitsbereich 

des Bundesministeriums fUr Landesverteidigung fällt. 

Wien, 1990 
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